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Städte- und Gemeindetag 
Mecklenburg - Vorpommern e.V. 
 
Städte- und Gemeindetag M-V, Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin 
 
Ministerium für Inneres und Europa 
Herrn Abteilungsleiter 
Jörg Hochheim  
Abteilung 3 
Alexandrinenstraße 1 
19055 Schwerin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlüsse im Umlaufverfahren für Beschlüsse der Gemeinde- und Stadtver-
tretungen, der Haupt- und Amtsausschüsse – Antrag nach Standarderpro-
bungsgesetz 
 
Sehr geehrter Herr Hochheim, 
 
hiermit beantragt der Städte- und Gemeindetag nach § 2 und 3 des Kommunalen 
Standarderprobungsgesetzes stellvertretend für alle amtsfreien und amtsangehöri-
gen Gemeinden und alle Ämter abweichend von § 31 Abs. 1, Satz 1 und § 29 Abs. 5 
Satz 1 KV M-V, dass Beschlüsse nicht nur von den anwesenden Mitgliedern der 
Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung gefasst werden können, sondern in ei-
nem Umlaufverfahren aller Mitglieder schriftlich oder per Mail.  
Dabei wird den Mitgliedern der Gremien vor der Sachentscheidung die Frage vorge-
legt, ob sie mit dem schriftlichen Umlaufverfahren einverstanden sind. Wenn kein 
Mitglied widerspricht, wäre das Verfahren zulässig und die anschließende Abstim-
mung in der Sache auf Grund der Beschlussvorlagen der Verwaltung gültig.  
 
Begründung: Nach den Maßnahmen des Landes gegen die Corona-Ausbreitung in 
Mecklenburg-Vorpommern ist die Arbeitsfähigkeit der kommunalen Ebene sicherzu-
stellen. Diese braucht aber für wichtige Maßnahmen wiederum die Zustimmung der 
gewählten Vertretungskörperschaften. Mit Umlaufbeschlüssen werden Präsenzver-
anstaltungen und damit Fahrten und soziale Kontakte vermieden, um die Ausbrei-
tung des Coronavirus zu verhindern. 
Gleichzeitig wird damit für die Städte, Gemeinden und Ämter eine Option geschaffen, 
dass anstelle der Eilentscheidung des Hauptausschusses (in einer Präsenzveranstal-
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tung) nach § 35 Abs, 2 Satz 4 KV M-V oder des Bürgermeisters nach § 38 Abs. 4 
Satz 2 KV M-V , bzw. des Amtsvorstehers nach § 138 Abs. 3 KV M-V alle Gremien-
mitglieder über den Beschlussvorschlag abstimmen. Damit wird auch in den Zeiten 
des Coronavirus eine Möglichkeit erhalten, die notwendigen Beschlüsse demokra-
tisch von den gewählten Mitgliedern fassen zu lassen und dies nicht nur durch Eil-
entscheidung der Bürgermeister bzw. Amtsvorsteher durchführen zu lassen.  
Sollten Gremienmitglieder mit dem Verfahren nicht einverstanden sein, obliegt es 
den Bürgermeistern bzw. Amtsvorstehern dann auf die nächstmögliche Präsenzsit-
zung abzustellen oder mit Eilentscheidung zu reagieren.  
Dieses Verfahren nach dem Kommunalen Standarderprobungsgesetz hat sich schon 
bei den kreisgrenzenübergreifenden Zweckverbänden (z. B. den kommunalen An-
teilseignerverbänden der WEMAG und der E.DIS AG) bewährt. 
Auch die Landesregierung hat in Nr. 9 ihrer Maßnahmen gegen die Coronaausbrei-
tung ein vereinfachtes Verfahren für Beschlüsse der Landesregierung eingeführt.  
Auf diese Weise wird auf rechtstaatlicher Basis eine neue demokratische Option ge-
schaffen, alle gewählten Mitglieder über Beschlussvorlagen abstimmen zu lassen, 
selbst wenn sie nicht zu einer Präsenzsitzung zusammenkommen.  
Nach unserem Vorschlag würden die Ämter und Gemeinden mit einer Zusendungs-
erklärung des Bürgermeisters bzw. des Amtsvorstehers sich diesem Antrag des 
Städte- und Gemeindetages anschließen und könnten dann danach handeln.  
Die Eilbedürftigkeit der Genehmigung dieses Antrages liegt auf der Hand. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen in unserem Hause Herr Glaser zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Deiters 
Stellvertretender  
Geschäftsführer  
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